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	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Selbstfahrender Schneidewagen (Baumschule)

	Gefahren für den Menschen

	
· Umsturz des Schneidewagens.
· Quetschgefahr an mechanisch oder hydraulisch bewegten Teilen.
· Absturz von der Arbeitsplattform.
· Stromübertritt in der Nähe von Freileitungen.
· Zurückschlagende Zweige und Äste in Kulturen.

	


		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Die Unfallverhütungsvorschriften und die Bedienungsanleitung des Herstellers werden beachtet und befolgt.
· Der Schneidewagen darf nur von Personen bedient werden, die mindestens 18 Jahre alt und unterwiesen sind. Die Personen müssen beauftragt sein und ihre Fähigkeiten dem Unternehmer gegenüber nachgewiesen haben.
· Vor Arbeitsbeginn Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion prüfen.
· Maximale Belastbarkeit der Arbeitsplattform beachten.
· Außerhalb der Kulturen ist die Arbeitsplattform in die niedrigste Stellung zu bringen. Alle Personen, außer der Fahrer, haben die Arbeitsplattform zu verlassen.
· Schneidewagen standsicher einsetzen und Neigungswinkel beachten.
· Sicherheitsabstand zu Freileitungen einhalten.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Motor ausschalten und Feststellbremse betätigen.
· Die Arbeitsplattform über vorhandene Tritte im abgesenkten Zustand verlassen.
· Wartungs- und Reinigungsarbeiten unter angehobener Arbeitsplattform nur durchführen, wenn diese zuvor arretiert wurde.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Regelmäßige Überprüfung durch befähigte Person.
· Reparaturen nur von fachkundigen Personen durchführen lassen.
· Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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